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Professor Dr. J�rgen Wolter, Universit�t Mannheim*

»Nagelprobe f�r Geldboten«

THEMATIK Abgrenzung Vorbereitung – Versuch, § 316a, § 227, Zufallsfunde, �bermittlung von Erkenntnissen

an Sicherheitsbeh�rden (§ 481 StPO)

SCHWIERIGKEITSGRAD Examensklausur**

BEARBEITUNGSZEIT 5 Stunden

HILFSMITTEL StGB; StPO

n SACHVERHALT
L und S standen auf Grund bestimmter Tatsachen im Verdacht, im Juli besonders bedrohlich

einen Kassierer mit einer Schusswaffe eingesch�chtert und seine Geldtasche an sich gebracht zu

haben. Die T�ter waren maskiert gewesen. Die Polizei kam mit der Erforschung des Sachverhalts

nicht weiter. Auf Grund einer dann vom Richter im August angeordneten und dann durch-

gef�hrten zul�ssigen Telefon�berwachung bei den Rufnummern von L und S best�tigte sich nicht

nur der Verdacht, sondern die Strafverfolgungsorgane erfuhren u.a. auch von einem geplanten

weiteren Coup von L und S im September. Sie wollten den mit seinem Wagen zwischen zwei

Zweigstellen einer Bank hin- und herpendelnden Geldboten G nach einer von ihnen herbei-

gef�hrten Reifenpanne �berfallen. Zu diesem Zweck gingen sie am 18.9. – plangem�ß unter

Beobachtung der Polizei – wie folgt vor: Sie fuhren mit dem Wagen des S und mit L am Steuer in

die N�he des großen Parkplatzes der Bank, wo G seinen Pkw abgestellt hatte. L und S gingen zum

Parkplatz. S stieß einen von L besorgten langen, starken Nagel in den rechten schlauchlosen

Vorderreifen des Pkw von G. Am anderen, zu einer �se umgebogenen Ende des Nagels brachte L

einen Draht an, den er am Pfosten eines Zaunes befestigte. Nach dem Plan von L und S sollte bei

G’s Abfahrt mit dem Pkw der Nagel aus dem Reifen gezogen werden; nach kurzer Fahrt w�rde –

so die Vorstellung von L und S – der Reifen derart platt sein, dass G – ohne Gefahr f�r

Straßenverkehrsteilnehmer – anhalten m�sse. L und S wollten dem G nachfahren; S sollte G –

w�hrend er noch in seinem Wagen saß und noch mit Betriebsvorg�ngen, auch mit Blick auf einen

Reifenwechsel, befasst war (Ausschalten des Motors, Anziehen der Handbremse, Einlegen des

Parkgangs usf.) – anbieten, beim Reifenwechsel zu helfen; dann sollte L den G, der wegen der

erstrebten Unauff�lligkeit des Geschehens so schnell wie m�glich angesprochen werden und im

Pkw sitzen sollte, mit einer scharf geladenen und entsicherten Pistole und der Ank�ndigung,

notfalls zu schießen, in Schach halten, w�hrend S die Geldtasche aus dem Pkw des G nehmen

sollte.

Zu dem �berfall auf G kam es nicht. G setzte zwar seinen Wagen noch in Gang, und die Luft

begann tats�chlich, wie G alsbald bemerkte, aus dem Reifen zu entweichen. Jedoch wurden L und S

von der Polizei vorl�ufig festgenommen, als sie in den Wagen von S zwecks kurzer Verfolgung von G

eingestiegen waren und – L mit der Schusswaffe in der Hand – losfahren wollten. G, der die

Reifensch�digung sehr schnell nach der Abfahrt bemerkt hatte, brachte seinen Pkw noch auf dem

Parkplatz gefahrlos zum Stehen.

Die Telefon�berwachung hatte noch weitere Erkenntnisse ergeben. In einem Gespr�ch

zwischen L und S hatte L dem S noch einmal versichert, dass er nicht auf G schießen w�rde.

Er h�tte schon einen Menschen (den Z) auf dem Gewissen, auch wenn er damals (im Mai)

lediglich unachtsam gewesen sei und den Tod von Z nicht gewollt und auch nicht damit ge-

rechnet habe. Es sei zu einer Schl�gerei mit Z am Rande der belebten Hauptstraße von F

gekommen. Er habe Z einen gezielten und besonders heftigen Fausthieb versetzt. Z sei getaumelt,

auf die Straße gefallen und �berfahren worden. Er selbst habe in der Dunkelheit unerkannt

entkommen k�nnen.

n BEARBEITERVERMERK

Aufgabe 1

Strafbarkeit von L und S? Der �berfall im Juli (§§ 249 ff. StGB) bleibt hier außer Betracht. Bei der

Tat im September sind die §§ 240, 315b, 123 StGB, bei der Tat im Mai sind die §§ 323c, 231, 142,

315b StGB nicht zu pr�fen. Etwa erforderliche Strafantr�ge sind jeweils gestellt.

* Der Autor ist Inhaber des Lehrstuhls f�r Strafrecht, Strafprozessrecht und Rechtstheorie.

** Die L�sungshinweise erheben keinen Anspruch auf Vollst�ndigkeit und sind keine eigentliche (stets ausformulierte) Musterl�sung; denn sie

enthalten Rechtsprechungs- und Literaturhinweise sowie allgemeine (Aufbau-) Hinweise. Die Aufgabe ist (mit geringf�gigen �nderungen

im Sachverhalt) eine originale Examensklausur des Verfassers, die u.a. vom Justizpr�fungsamt in Nordrhein-Westfalen (K�ln) verwendet

und danach in Examens- bzw. Klausurenkursen ausgegeben worden ist. Sie ist um die Aufgabe 3 erg�nzt und im �brigen – u.a. auch

angesichts BVerfG-Entscheidungen zur akustischen Wohnraum�berwachung und zur Telefon�berwachung (u.a. BVerfGE 109, 279 ff.;

BVerfG NJW 2005, 2766) und des einschneidenden Gesetzes zur Neuregelung der Telekommunikations�berwachung vom 1.1.2008

aktualisiert worden.
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Aufgabe 2

D�rfen die Erkenntnisse aus der Telefon�berwachung – bez�glich des (in konkretem Fall schwer-

wiegenden) �berfalls im Juli sowie der Tat im Mai – zum Beweis oder als Ermittlungsansatz im

Strafprozess verwendet werden?

Aufgabe 3

Durften die Erkenntnisse aus der Telefon�berwachung im August bez�glich des geplanten �berfalls

im September verwendet werden?

Hinweis: Es sind die seit 2008 geltenden StPO-Vorschriften heranzuziehen.

n L�SUNG

AUFGABE 1

A. ERSTER TATKOMPLEX: DER �BERFALL AM 18.9. (STRAFBARKEIT VON L UND S)

I. §§ 250 II Nr. 1, 22, 25 II StGB
L und S k�nnen mitt�terschaftlich einen schweren Raub versucht haben. Eine Vollendung (N�ti-

gung und Wegnahme) liegt nicht vor. Der Versuch ist strafbar (§§ 12 I, 23 I StGB).

Vorpr�fung

Hinweis: Die gemeinsame Er�rterung von L und S ist angesichts der grunds�tzlich notwendigen

gegenseitigen objektiven Zurechnung bei Mitt�terschaft – hier bei § 22 StGB – ratsam, schon wegen

des Versuchsstadiums freilich nicht zwingend; andererseits m�ssen beide Mitt�ter den vollen

subjektiven Tatbestand aufweisen.

1. Tatentschluss

a) Der Tatentschluss von L und S musste sich zun�chst auf die qualifizierte Gewalt bzw. Drohung i.S.d.

§ 249 StGB bezogen haben. Die Abgrenzung dieser N�tigungsmittel ist problematisch. Mit dem

Gewaltbegriff der Rechtsprechung, die eine k�rperliche Zwangswirkung auch schon bei starker

seelischer Erregung (etwa auf Grund einer vorgehaltenen Pistole) bejaht (BGHSt 23, 127), l�sst

sich der Gewaltvorsatz ebenso bef�rworten wie mit dem Gewaltbegriff eines Teils der Literatur.

Nach dieser Meinung werden Gewalt und Drohung letztlich lediglich durch Gegenw�rtigkeit und

Zuk�nftigkeit des �bels unterschieden (etwa Sch�nke/Schr�der/Eser StGB, 27. Aufl. 2006, § 249

Rn. 4; Rn. 6 ff., 37 vor § 234 m.N.). G sollte das Verhalten des L schon als gegenw�rtiges �bel

empfinden. Vorzugsw�rdig ist jedoch die den Drohungsvorsatz bef�rwortende Gegenmeinung (etwa

SK-StGB/Rudolphi 6. Aufl. 2001, § 105 Rn. 5; Samson WuV II, 5. Aufl. 1985, S. 107 f.), weil mit dem

weiten Gewaltbegriff das Merkmal der Drohung fast �berfl�ssig wird, vor allem die etwaige »K�r-

perwirkung« auf Grund der vorgehaltenen Schusswaffe auch keine »motivatorische Kraft« entfalten

k�nnte. Vielmehr sollte nach dem Tatplan von L und S diese Wirkung von der Ank�ndigung des L,

notfalls zu schießen, ausgehen. Also sollte L den G bedrohen, angesichts der geladenen und entsicherten

Schusswaffe auch mit gegenw�rtiger Leibesgefahr. Dass L die Drohung, notfalls zu schießen, nicht

verwirklichen sollte, ist unbeachtlich (Sch�nke/Schr�der/Eser a.a.O. Rn. 33 vor § 234).

Gewalt oder Drohung?

b) Der Vorsatz von L und S musste dar�ber hinaus auf die Wegnahme der Tasche mit dem Geld (die

als k�rperliche Gegenst�nde im Eigentum von Bankpersonen oder G fremde bewegliche Sachen

sind) gerichtet sein. Die Abgrenzung der Wegnahme zum tatbestandsm�ßigen Verhalten bei der

r�uberischen Erpressung ist hier nicht problematisch. Sowohl die herrschende Literaturmeinung, die

auf die innere Willensrichtung des G abhebt (etwa Lackner/K�hl StGB, 26. Aufl. 2007, § 255 Rn. 2;

Samson WuV II, S. 108 f., 112 ff. jew. m. N.), als auch die Rechtsprechung, die auf das �ußere

Erscheinungsbild abstellt (BGHSt 7, 254), gelangen hier zur Wegnahme bzw. zum Wegnahme-

vorsatz. Denn G w�re angesichts der geladenen und entsicherten Schusswaffe keine Wahl geblieben;

er h�tte mangels wirksamen Einverst�ndnisses mit der Entwendung der Geldtasche keine Ver-

m�gensverf�gung i.S.d. § 255 StGB getroffen. Und ebenso h�tte nach der Rechtsprechung wegen

des �ußeren Tatbildes der Fortnahme der Tasche durch S eine Wegnahme i.S.v. § 249 StGB

vorgelegen. S sollte und wollte demnach fremde bewegliche Sachen wegnehmen, d.h. den Gewahr-

sam des G an der Geldtasche brechen und eigenen begr�nden.

Wegnahme

Hinweis: Auf den komplizierten Abgrenzungsstreit zwischen § 249 und § 255 StGB n�her ein-

zugehen, ist nicht erforderlich.
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